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zîns- und Zehndpssi'chtige Güter besitzen, bei-
wohnen und ihre Stimmen dam neben z» last
sen, wie vormalö geschehen; dann Richter
und Parchei zugleich zu seyn, ist schändlich,
und vor Gott und der We't nicht recht; und
jezl kann nur Gemeingeist und wahece Vater-
lands - und Nebenmenschenlirbe, mie Wahrheit
und Rechtschaffenheit verbunden, das Vater-
land retten. Gruß und Achtung l

Joh. Ant. Zuchö.
s Die Fortsetzung fv'gt.

Ueber die Wahlen der öffentlichen Beamten,

ii.
Vergl. St. 67. S. 268.

tails-- und Lokal-Kenntnissen umfassen — nicht
nur etwa einige, sondern alle Mitglieder der
geiezgcbenden Räthe, mehr oder minder best-
tzen müssen. Geniessen nur einige dieses Vor-
zugeö, so fällt der eigentliche Zwck grosser dis-
cutirendcr Versammlungen weg; nämlich der,
daß ein und derselbe Gegenstand auf verlchie-
denen Seilen dargestellt wird; viele Ideen über
denselben in Umlauf kommen; diese gegenein-
ander verglichen und berichtigt werden, — um
das best möglich« Resultat herauszubringen.
Ferner ist die Zahl der Aufgeklarten (l) sehr
klein zu der, die es nicht ist, so wird alle Ar-
beit auf jene wenigen gehäuft; — und ihre
Produkte tragen dann, leider, das Geprag der
Last, unter der sie kriechen, und der Eile, mit
der sie gearbeitet haben. Das Schlimmste
aber, wenn es noch etwas Schlimmeres geben

^ kann, ist, daß durch dieses Mißverhältniß in
^>ch lasse mich nicht darüber ein, wie Frank- den Einsichten, die Mitglieder der Räthe gleich-

reich den Einfluß offenbar schlechter Menschcnssam in zwei Partheien sich theilen, z. B., in
auf seine Wahlen lahmen, oder verunmöglichewGclehrte, und Ungelehrte;—und diese leztern,
könne. Dieses mag, obgleich unvollkom--wenn sie die Mehrheit bilden, aus Mißtrauen
men, doch zum Theil durch die Wahimänner-oder aus beleidigter Eigenliebe, oder aus lln-
^miitittion die in jener Republik weit zwek- künde, die beffe-n Plane jener verwerfen, oder
mss,ger als in der unirigen berechnet ist, er-!nach ihren Einsichten an ihnen solange

^ 2ch komme sonach zur Lösungstümmeln, bis sie zu Undingen verstümmelt sind." ' Dies alles, mein sieber Freund, wissen Sie s»

gut wie ich, aus Theorie und Erfahrung; und
sind gewiß mit mir einverstanden, daß ein Ge-
sezgeber mit der Rechtschaffenheit, die immer
einHauptbeding bleibt, die nöchgen Einsichten
verknüpfen soll — ich gehe sonach zur Erör-
wrung der-zwe.ten Frage über: Wer in die
Gesezgebung wählen soll?

2. Wahlen, in der gegebenen Beziehung,
soll wohl nichts anders heiffen, als das Ver-
haltuiß anssprechen: Dieser Mann ist fa-
hig zu jener Stelle. Aber dieser Ziusspruch
sezt ein Urtheil voraus, und dieses Urtheil eine

Vergleichung, und diese Vergleichung eine Hins

längl.che Kenntniß der Person sowohl als der
Sache, zwischen denen jenes Verhältniß soll
aufgefunden werden. — D.ese doppelte Kennt-
niß (der Person und der Sache) ist somit jes

dem Wählenden nothwendig. Ohne sie tappt
er »n Finstern herum und kann nur durch Zu-

(1) Ich bezeichne hier, wie überall, mit diesem

Worte, wo ich mich desselben bediene, dicienegeu
Männer, die, die einem Gesczgeber nolbigen
«èmstchîeu deiche».

der Atsaabe: wie der einsichtslosen Rechtschaf-
fenheil bei den Wahlen in Hclvetien ein Gc-
gengewicht könne gegeben werden; oder be-

«uf meinen Zwek hin- wie man es
anzugehen habe, daß nur solche Män-

Nechtschaffenheit dienöthigen Einsicyten verbinden, in
werdet? Nesezgebuiig gewählt

was ich über diesen Gegenstand zu

î ^
lagt sich unter drei Fragen brin-

ken '5 man wählen ?- Wer soll wäh-
' ï>i5ì gewählt werden?

würde^ emnch^°" auf die erste dieser Fragen
Gedanken darüber ^ wenn ich meine
sie wird es nià da m-ttheiite;
schreibe

^ L»eund
Dr

S ' ' c 0 r r nvr y! gen -rîn s, chten beste
Ebenso umständlich wurde ich glauben, beweisen -uwu,.en, daß dicse Einsichten - di- die g?n-e
^laatswjsscnschaft samt allen gehörigen De-



;o4

fast ewe g"te Wabl treffen. Er soll sich be-ün'cht auch in Bezug auf ihre Einsichten ;« bt-
^urtheilen im Stande sind. Lassen Sie uns eine»

Versuch machen, diese Lücke auszufüllen.

Ich unterscheide in dem Wühlnngsgeschäste
drei Operationen, die in demselben immerdar
liegen, aber nur selten sichtbarlich von einander

getrennt werden. Diese drei Operationen find.-

Candidate» werden vorgeschlagen ; — die Bor-
geschlagenen werden geprüft; — ans dm Er-
prüften wird gewählt. In der durch uchft
Constitution eingeführten Wahiart sind dich

drei Handlungen auf die einen und dieselben

Individuen concentnrt; ich meine auf die Wahl?

Männer; wir wollen sie sondern.

Wir geben jedem Bürger das Recht, ich

selbst in die Gesezgebung vorzuschlagen. Odi:
wie, hat, m'cht jeder das Befugniß und die

Pflicht, seinem Vaterlande zu dienen? uns

soll nicht jeder selbst am besten fühlen, zu web

cher Stelle ihn seine Talente und seine Einsicht
rcn bestimmen? nun, auf die Stelle, zu der er

sich tauglich glaubt, soll er auch Anspruch ma«

chen, soll er laut sagen dürfen: »ich finde mich

fähig zu dieser Stelle." Aber der Man» kamt
sich in seiner Meinung irren, oder andere aft
sichtlich irre führen wollen ; daher soll seiiiAnft

stimmt sagen türmen: » ein Mitglied der Gest"-
gebunq must diese, dikft und diese Eigenschaft
ren des Herzens und des Verstandes besitzen.»
Das heissc ich Sachkcnntnisi. Dann soll er von
dem Manne, den er wählen will, so viel wift
sen, als erforderlich ist, um zu bestimmen, ob

er die verlangen Eigenschaften wirklich in sich

vereiniget; — und das ist Person - Kenntniß; —
dadurch und n»r dadurch wird er in Stand
gewzt, das Urtheil zu fallen: »Der Mann ist
fähig zu jener Stelle, " oder — „er ist es
nicht. "

In Beurtheilung der Rechtfchaffenhcit eines
Individuums ist das Volk weitaus der beste

Richter; hier gilt das Wort:-vox popull,
vox à. Lasse man es frei wähle»; und nie
wird ein Schurke zu einer wichtigen Stelle ge-
langen. Doch um den Ränken und Intrigen
bei den Wahlen vorzubeugen, um Ordnung
und Einfachheit in dieselben so viel möglich zu
bringen, verlange ich, daß das Volk Mahl-
Manner ernenne; — es wird zu diesem wichti-
gen Posten die Rechtschaffnern aus seiner Mitte
erheben.

Aber sollen die Wahlmänner mittelbar oder
unmittelbar wählen ; das ist, sollen sie in Hin
ficht ans die Rechtschaffenheit sowohl als auf
die Einsichten eines Mannes den unmittelbaren
Allsspruch thun: »er ist tauglich in die Gesez-
gebuug?"

Zur Beantwortung dieser Frage trenne ich
die Eigenschaften des Herzens von denen des
Verstandes, und sage: die Wahlnànec sollen
mmiitteftar über die Rechtschaffenheit ansspre-
eher; aber über die Einsichten können sie es
nicht, eben weil sie von oem Volle gewählt sind.
.Dieses wird, wie '/ sich leicht denken läßt,
den rechtschaffenen < ..-anncen aus sejnemDorfe,
oder ans der Nachbarschaft; hier und da viel-
leicht auch, doch nur sciten, einen Charlatan,
ber es mit seinem Geschwätze blendet, zum
W thlmann der Gemklnde ernennen. Nie aberwird
«s die wahren Einsichten in Anschlag bringen;
es hat keinenBegriff von denselben ; weder von
der Stelle, die dieselben erheischt, noch kennt
es die Männer, die sie besitzen. Das Volk giebt
uns sonach Wahlmäi.ncr,die selbst unfähig sind zu
Wahlen, weil sie die Kandidaten nur einseitig,
d. j. in Rüksicht auf chre Rechtschaffenheit, unEnar.nt.

sprach über seine eigene Fähigkeit einem Tribo/
nal unterworfen werden. In Beurtheilung ich

ncr Rechtschaffenheit sind die Wahlmännrr st"
ne Richter; sie sollen auch seyn, was sie
seine Wahlmänner. Aber da sie die Verstandes!

cigenschaften des Candidate» nicht prüfen kow

nen, soll ein anderer statt ihrer diese Stellt
versehen.

Und wo werde ich dieses Geschwornengericht,
das über die Einsichten der Candidaten in die

Gesezgebung entscheiden soll, aufsuche»? ^wem werde ich dasselbe zusammensetzen? ^überschaue die ganze Oberfläche unserer Repw
blik, und finde die Elemente zu dem was i«
suche, schon beisammen, schon in einen Korpn
organifirt; und finde es nur da : — es ist dI
Gesejgebung selbst. Sie erhält fin"
einen neuen Charakter: sie wird ein „s
richt von Geschwornen zur Prstk» ^
der Einsichten derer, die als M AH
der in ihre'n Kreis eintreten >î, /Ich sage zur Prüfung, nicht — zur Wahl /
denn dazu hat das Volk seine WahlmamEr
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